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Bisherige Fassung Verabschiedete Fassung 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

§ 194 Gegenstand der Verjährung 
(1) ... 

(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhält-
nis unterliegen der Verjährung nicht, soweit sie auf die 
Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zu-
stands für die Zukunft gerichtet sind. 

§ 194 Gegenstand der Verjährung 
(1) ... 

(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhält-
nis unterliegen der Verjährung nicht, soweit sie auf die 
Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zu-
stands für die Zukunft oder auf die Einwilligung in eine 
genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen 
Abstammung gerichtet sind. 

 § 1598a Anspruch auf Einwilligung in eine geneti-
sche Untersuchung zur Klärung der leiblichen Ab-
stammung 
(1) Zur Klärung der leiblichen Abstammung des Kin-
des können 

1. der Vater jeweils von Mutter und Kind, 
2. die Mutter jeweils von Vater und Kind und 
3. das Kind jeweils von beiden Elternteilen 

verlangen, dass diese in eine genetische Abstam-
mungsuntersuchung einwilligen und die Entnahme 
einer für die Untersuchung geeigneten genetischen 
Probe dulden. Die Probe muss nach den anerkannten 
Grundsätzen der Wissenschaft entnommen werden. 

(2) Auf Antrag eines Klärungsberechtigten hat das 
Familiengericht eine nicht erteilte Einwilligung zu 
ersetzen und die Duldung einer Probeentnahme anzu-
ordnen. 

(3) Das Gericht setzt das Verfahren aus, wenn und 
solange die Klärung der leiblichen Abstammung eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Wohls des minderjäh-
rigen Kindes begründen würde, die auch unter Berück-
sichtigung der Belange des Klärungsberechtigten für 
das Kind unzumutbar wäre. 

(4) Wer in eine genetische Abstammungsuntersuchung 
eingewilligt und eine genetische Probe abgegeben hat, 
kann von dem Klärungsberechtigten, der eine Ab-
stammungsuntersuchung hat durchführen lassen, Ein-
sicht in das Abstammungsgutachten oder Aushändi-
gung einer Abschrift verlangen. Über Streitigkeiten aus 
dem Anspruch nach Satz 1 entscheidet das Familienge-
richt. 



 
§ 1600 Anfechtungsberechtigte 
(1) Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind fol-
gende Personen:  

1. der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 
und 2, § 1593 besteht, 

2. der Mann, der an Eides Statt versichert, der Mutter 
des Kindes während der Empfängniszeit beige-
wohnt zu haben, 

3. die Mutter und 
4. das Kind. 
 
 

(2) ... 

(3) Eine sozial-familiäre Beziehung nach Absatz 2 
besteht, wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 
für das Kind tatsächliche Verantwortung trägt oder im 
Zeitpunkt seines Todes getragen hat. Eine Übernahme 
tatsächlicher Verantwortung liegt in der Regel vor, 
wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 mit der 
Mutter des Kindes verheiratet ist oder mit dem Kind 
längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammenge-
lebt hat. 

(4) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes und der 
Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samen-
spende eines Dritten gezeugt worden, so ist die An-
fechtung der Vaterschaft durch den Mann oder die 
Mutter ausgeschlossen. 

§ 1600 Anfechtungsberechtigte 
(1) Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind:  
 

1. der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 
und 2, § 1593 besteht, 

2. der Mann, der an Eides Statt versichert, der Mutter 
des Kindes während der Empfängniszeit beige-
wohnt zu haben, 

3. die Mutter, 
4. das Kind und 
5. die zuständige Behörde (anfechtungsberechtigte 

Behörde) in den Fällen des § 1592 Nr. 2. 

(2) ... 

(3) Die Anfechtung nach Absatz 1 Nr. 5 setzt voraus, 
dass zwischen dem Kind und dem Anerkennenden 
keine sozial-familiäre Beziehung besteht oder im Zeit-
punkt der Anerkennung oder seines Todes bestanden 
hat und durch die Anerkennung rechtliche Vorausset-
zungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten 
Aufenthalt des Kindes oder eines Elternteiles geschaf-
fen werden. 
 

(4) Eine sozial-familiäre Beziehung nach den Absätzen 
2 und 3 besteht, wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 
Nr. 1 zum maßgeblichen Zeitpunkt für das Kind tat-
sächliche Verantwortung trägt oder getragen hat. Eine 
Übernahme tatsächlicher Verantwortung liegt in der 
Regel vor, wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 
mit der Mutter des Kindes verheiratet ist oder mit dem 
Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusam-
mengelebt hat. 

(5) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes und der 
Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samen-
spende eines Dritten gezeugt worden, so ist die An-
fechtung der Vaterschaft durch den Mann oder die 
Mutter ausgeschlossen. 

(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, die 
Behörden nach Absatz 1 Nr. 5 durch Rechtsverordnung 
zu bestimmen. Die Landesregierungen können diese 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die zustän-
digen obersten Landesbehörden übertragen. Ist eine 
örtliche Zuständigkeit der Behörde nach diesen Vor-
schriften nicht begründet, so wird die Zuständigkeit 
durch den Sitz des Gerichts bestimmt, das für die Klage 
zuständig ist. 



§ 1600b Anfechtungsfristen 
(1) ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Erlangt das Kind Kenntnis von Umständen, auf 
Grund derer die Folgen der Vaterschaft für es unzu-
mutbar werden, so beginnt für das Kind mit diesem 
Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 Satz 1 erneut. 
 
 

(6) Der Fristablauf ist gehemmt, solange der Anfech-
tungsberechtigte widerrechtlich durch Drohung an der 
Anfechtung gehindert wird. Im Übrigen sind die für die 
Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206, 210 
entsprechend anzuwenden. 

§ 1600b Anfechtungsfristen 
(1) ... 

(1a) Im Fall des § 1600 Abs. 1 Nr. 5 kann die Vater-
schaft binnen eines Jahres gerichtlich angefochten 
werden. Die Frist beginnt, wenn die anfechtungsbe-
rechtigte Behörde von den Tatsachen Kenntnis erlangt, 
die die Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzun-
gen für ihr Anfechtungsrecht vorliegen. Die Anfech-
tung ist spätestens nach Ablauf von fünf Jahren seit der 
Wirksamkeit der Anerkennung der Vaterschaft für ein 
im Bundesgebiet geborenes Kind ausgeschlossen; an-
sonsten spätestens fünf Jahre nach der Einreise des 
Kindes. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Die Frist wird durch die Einleitung eines Verfah-
rens nach § 1598a Abs. 2 gehemmt; § 204 Abs. 2 gilt 
entsprechend. Die Frist ist auch gehemmt, solange der 
Anfechtungsberechtigte widerrechtlich durch Drohung 
an der Anfechtung gehindert wird. Im Übrigen sind die 
§§ 206 und 210 entsprechend anzuwenden. 

(6) Erlangt das Kind Kenntnis von Umständen, auf 
Grund derer die Folgen der Vaterschaft für es unzu-
mutbar werden, so beginnt für das Kind mit diesem 
Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 Satz 1 erneut. 

§ 1600e Zuständigkeit des Familiengerichts; Aktiv- 
und Passivlegitimation 
(1) Auf Klage des Mannes gegen das Kind oder im Fall 
der Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 gegen das 
Kind und den Vater im Sinne von § 1600 Abs. 1 Nr. 1 
oder auf Klage der Mutter oder des Kindes gegen den 
Mann entscheidet das Familiengericht über die Fest-
stellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Ist eine 
Person, gegen die die Klage im Fall der Anfechtung 
nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 zu richten wäre, verstorben, 
so ist die Klage nur gegen die andere Person zu richten. 
 
 
 
 
 
 

(2) Sind die Personen, gegen die die Klage zu richten 
wäre, verstorben, so entscheidet das Familiengericht 
auf Antrag der Person, die nach Absatz 1 klagebefugt 
wäre. 

§ 1600e Zuständigkeit des Familiengerichts; Aktiv- 
und Passivlegitimation 
(1) Das Familiengericht entscheidet über die Feststel-
lung oder Anfechtung der Vaterschaft 

1. auf Klage des Mannes gegen das Kind,  
2. auf Klage der Mutter oder des Kindes gegen den 

Mann,  
3. im Fall der Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 

auf Klage gegen das Kind und den Vater im Sinne 
von § 1600 Abs. 1 Nr. 1 oder  

4. im Fall der Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 
auf Klage gegen das Kind und den Vater im Sinne 
von § 1592 Nr. 2. 

Ist eine Person, gegen die die Klage im Fall der An-
fechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 oder 5 zu richten 
wäre, verstorben, so ist die Klage nur gegen die andere 
Person zu richten. 

(2) Sind die Personen, gegen die die Klage zu richten 
wäre, verstorben, so entscheidet das Familiengericht 
auf Antrag der Person oder der Behörde, die nach Ab-
satz 1 klagebefugt wäre. 

§ 1629 Vertretung des Kindes 
(1) ... 

(2) ... 

 
 
 

(3) ... 

§ 1629 Vertretung des Kindes 
(1) ... 

(2) ... 

(2a) Der Vater und die Mutter können das Kind in 
einem gerichtlichen Verfahren nach § 1598a Abs. 2 
nicht vertreten. 

(3) ... 



 
Änderung des Personenstandsgesetzes 

§ 29a Beurkundung bei Vaterschaftsanerkennung 
(1) Die Erklärung, durch welche die Vaterschaft aner-
kannt wird, sowie die Zustimmungserklärung der Mut-
ter können auch von den Standesbeamten beurkundet 
werden. Gleiches gilt für die etwa erforderliche Zu-
stimmung des Kindes, des gesetzlichen Vertreters oder 
des Ehemannes der Mutter zu einer solchen Erklärung 
sowie für den Widerruf der Anerkennung. 
 
 
 
 

(2) ... 

§ 29a Beurkundung bei Vaterschaftsanerkennung 
(1) Die Erklärung, durch welche die Vaterschaft aner-
kannt wird, sowie die Zustimmungserklärung der Mut-
ter können auch von den Standesbeamten beurkundet 
werden. Gleiches gilt für die etwa erforderliche Zu-
stimmung des Kindes, des gesetzlichen Vertreters oder 
des Ehemannes der Mutter zu einer solchen Erklärung 
sowie für den Widerruf der Anerkennung. Der Stan-
desbeamte soll die Beurkundung ablehnen, wenn of-
fenkundig ist, dass die Anerkennung der Vaterschaft 
nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs anfechtbar wäre. 

(2) ... 
Red. HinweisRed. HinweisRed. HinweisRed. Hinweis: 

Das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts (Per-
sonenstandsreformgesetz – PStRG) datiert vom 19. 
Februar 2007 (BGBl 2007 I, S. 122 ff.). Die Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt ist am 23. Februar 2007 
erfolgt. Nach Art. 5 des Gesetzes treten die durch das 
PStRG geänderten Vorschriften – u. a. § 44 PStG n. F. 
– am 1. Januar 2009 in Kraft mit Ausnahme der § 67 
Abs. 4, §§ 73, 74 und 77 Abs. 1 PStG sowie § 82a Abs. 
6 bis 8 FGG, die zum 24. Februar 2007 in Kraft getre-
ten sind.  

§ 44 Erklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft 
und der Mutterschaft 
(1) Die Erklärung, durch welche die Vaterschaft zu 
einem Kind anerkannt wird, sowie die Zustimmungser-
klärung der Mutter können auch von den Standesbeam-
ten beurkundet werden. Gleiches gilt für die etwa er-
forderliche Zustimmung des Kindes, des gesetzlichen 
Vertreters oder des Ehemannes der Mutter zu einer 
solchen Erklärung sowie für den Widerruf der Aner-
kennung. Der Standesbeamte soll die Beurkundung 
ablehnen, wenn offenkundig ist, dass die Anerkennung 
der Vaterschaft nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs anfechtbar wäre.  

(2) ... 

(3) ... 
§ 73 Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen 
Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, im 
Benehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und 
mit Zustimmung des Bundesrates zur Durchführung 
dieses Gesetzes Rechtsverordnungen zu erlassen über 

1. ... 
... 
25. die Abgabe und die Anforderung der Familienbü-

cher an die und durch die zuständigen Standesämter 
(§ 77 Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 2),  

26. die Fortführung des Familienbuchs als Eheeintrag 
(§ 77 Abs. 2 Satz 3). 

§ 73 Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen 
Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, im 
Benehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und 
mit Zustimmung des Bundesrates zur Durchführung 
dieses Gesetzes Rechtsverordnungen zu erlassen über 

1. ... 
... 
25. die Abgabe und die Anforderung der Familienbü-

cher an die und durch die zuständigen Standesämter 
(§ 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3, § 78),  

26. die Fortführung des Familienbuchs als Heiratsein-
trag (§ 77 Abs. 2 Satz 1). 



 
Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt 
(1) ... 

(2) Wird gegen einen Ausländer, der die Erteilung oder 
Verlängerung eines Aufenthaltstitels beantragt hat, 
wegen des Verdachts einer Straftat oder einer Ord-
nungswidrigkeit ermittelt, ist die Entscheidung über 
den Aufenthaltstitel bis zum Abschluss des Verfahrens, 
im Falle der Verurteilung bis zum Eintritt der Rechts-
kraft des Urteils auszusetzen, es sei denn, über den 
Aufenthaltstitel kann ohne Rücksicht auf den Ausgang 
des Verfahrens entschieden werden. 

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt 
(1) ... 

(2) Beantragt ein Ausländer,  

1. gegen den wegen des Verdachts einer Straftat oder 
einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird oder  

2. der in einem Verfahren, welches die Anfechtung der 
Vaterschaft nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zum Gegenstand hat, Partei, Bei-
geladener, Beteiligter oder gesetzlicher Vertreter 
des Kindes ist,  

die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltsti-
tels, ist die Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis 
zum Abschluss des Verfahrens, im Falle einer gericht-
lichen Entscheidung bis zu deren Rechtskraft auszuset-
zen, es sei denn, über den Aufenthaltstitel kann ohne 
Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens entschieden 
werden. Im Fall des § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ist das Verfahren ab Eingang der 
Mitteilung nach § 87 Abs. 5 oder nach § 90 Abs. 4 
auszusetzen. 

§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden 
(1) ... 

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zustän-
dige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie 
Kenntnis erlangen von  
 

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erfor-
derlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Ab-
schiebung nicht ausgesetzt ist, 

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung 
oder 

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund; 
 
 
 
 

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach 
diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der 
Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde unter-
richtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichne-
ten Maßnahmen in Betracht kommt; die Polizeibehörde 
unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde. Öf-
fentliche Stellen sollen unverzüglich die zuständige 
Ausländerbehörde unterrichten, wenn sie im Zusam-
menhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis 
erlangen von einer besonderen Integrationsbedürftig-
keit im Sinne einer nach § 43 Abs. 4 erlassenen 
Rechtsverordnung. Die Auslandsvertretungen übermit-
teln der zuständigen Ausländerbehörde personenbezo-
gene Daten eines Ausländers, die geeignet sind, dessen 
Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn 
sie davon Kenntnis erlangen, dass die Daten für die 
Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht gegen-
über dem Ausländer gegenwärtig von Bedeutung sein 
können. 

(3) ... 

(4) ... 

§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden 
(1) ... 

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zustän-
dige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben 
Kenntnis erlangen von  

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erfor-
derlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Ab-
schiebung nicht ausgesetzt ist, 

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung,  
 
3. einem sonstigen Ausweisungsgrund oder 
4. konkreten Tatsachen, die die Annahme rechtferti-

gen, dass die Voraussetzungen für ein behördliches 
Anfechtungsrecht nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen; 

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach 
diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der 
Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde unter-
richtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichne-
ten Maßnahmen in Betracht kommt; die Polizeibehörde 
unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde; das 
Jugendamt ist zur Mitteilung nach der Nummer 4 nur 
verpflichtet, soweit dadurch die Erfüllung der eigenen 
Aufgaben nicht gefährdet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ... 

(4) ... 



(5) ... 

 

(5) ... 

(6) In den Fällen des § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs besteht gegenüber der Ausländerbe-
hörde oder der Auslandsvertretung eine Mitteilungs-
pflicht  

1. der anfechtungsberechtigten Behörde über die Vor-
bereitung oder Erhebung einer Klage oder die Ent-
scheidung, dass von einer Klage abgesehen wird 
und  

2. der Familiengerichte über die gerichtliche Entschei-
dung. 

§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden  
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden  
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Erhält die Ausländerbehörde oder die Auslandsver-
tretung Kenntnis von konkreten Tatsachen, die die 
Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen für 
ein Anfechtungsrecht nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen, hat sie diese der 
anfechtungsberechtigten Behörde mitzuteilen. 

§ 105a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren 
Von den in § 4 Abs. 2 Satz 2 und 4, Abs. 5 Satz 2, § 5 
Abs. 3 Satz 3, § 15a Abs. 4 Satz 2 und 3, § 23 Abs. 1 
Satz 3, § 23a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, § 43 Abs. 4, 
§ 44a Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 49a Abs. 2, § 72 
Abs. 1 bis 4, § 73 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und 2, § 
78 Abs. 2 bis 7, § 79 Abs. 2, § 81 Abs. 5, § 82 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 3, § 87 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 4 
Satz 1, 2 und 4, Abs. 5, § 89 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 
3 und 4, § 89a Abs. 2, Abs. 4 Satz 2, Abs. 8, den §§ 90, 
90a, 90b, 91 Abs. 1 und 2, § 91a Abs. 3, 4 und 7, § 91c 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 
Satz 2, §§ 99 und 104a Abs. 7 Satz 2 getroffenen Rege-
lungen und von den auf Grund von § 43 Abs. 4 und § 
99 getroffenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens 
kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden. 

§ 105a Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren 
Von den in § 4 Abs. 2 Satz 2 und 4, Abs. 5 Satz 2, § 5 
Abs. 3 Satz 3, § 15a Abs. 4 Satz 2 und 3, § 23 Abs. 1 
Satz 3, § 23a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, § 43 Abs. 4, 
§ 44a Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 49a Abs. 2, § 72 
Abs. 1 bis 4, § 73 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und 2, § 
78 Abs. 2 bis 7, § 79 Abs. 2, § 81 Abs. 5, § 82 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 3, § 87 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 4 
Satz 1, 2 und 4, Abs. 5 und 6, § 89 Abs. 1 Satz 2 und 3, 
Abs. 3 und 4, § 89a Abs. 2, Abs. 4 Satz 2, Abs. 8, den 
§§ 90, 90a, 90b, 91 Abs. 1 und 2, § 91a Abs. 3, 4 und 
7, § 91c Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 4 und 
Abs. 4 Satz 2, §§ 99 und 104a Abs. 7 Satz 2 getroffe-
nen Regelungen und von den auf Grund von § 43 Abs. 
4 und § 99 getroffenen Regelungen des Verwaltungs-
verfahrens kann durch Landesrecht nicht abgewichen 
werden. 



Änderung der Zivilprozessordnung 
§ 621a Anzuwendende Verfahrensvorschriften 
(1) Für die Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3, 6, 7, 9, 10 in Verfahren nach § 1600e Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, Nr. 12 sowie 13 bestimmt 
sich, soweit sich aus diesem Gesetz oder dem Ge-
richtsverfassungsgesetz nichts Besonderes ergibt, das 
Verfahren nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und 
nach den Vorschriften der Verordnung über die Be-
handlung der Ehewohnung und des Hausrats. An die 
Stelle der §§ 2 bis 6, 8 bis 11, 13, 16 Abs. 2, 3 und des 
§ 17 des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit treten die für das zivilprozes-
suale Verfahren maßgeblichen Vorschriften. 
 

(2) ... 

§ 621a Anzuwendende Verfahrensvorschriften 
(1) Für die Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3, 6, 7, 9, 10 in Verfahren nach § 1598a Abs. 2 und 
Abs. 4 und § 1600e Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, Nr. 12 sowie 13 bestimmt sich, soweit sich aus 
diesem Gesetz oder dem Gerichtsverfassungsgesetz 
nichts Besonderes ergibt, das Verfahren nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit und nach den Vorschriften 
der Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung 
und des Hausrats. An die Stelle der §§ 2 bis 6, 8 bis 11, 
13, 16 Abs. 2, 3 und des § 17 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit treten 
die für das zivilprozessuale Verfahren maßgeblichen 
Vorschriften. 

(2) ... 
§ 621e Befristete Beschwerde; Rechtsbeschwerde 
(1) Gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Endent-
scheidungen über Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3, 6, 7, 9, 10 in Verfahren nach § 1600e Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Nr. 12 sowie 13 findet 
die Beschwerde statt. 

(2) In den Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 
6 und 10 in Verfahren nach § 1600e Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs sowie Nr. 12 findet die Rechtsbe-
schwerde statt, wenn sie  
 

1. das Beschwerdegericht in dem Beschluss oder 
2. auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung durch das 

Beschwerdegericht das Rechtsbeschwerdegericht 

zugelassen hat; § 543 Abs. 2 und § 544 gelten entspre-
chend. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt 
werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung 
des Rechts beruht. 

(3) ... 

(4) ... 

§ 621e Befristete Beschwerde; Rechtsbeschwerde 
(1) Gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Endent-
scheidungen über Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3, 6, 7, 9, 10 in Verfahren nach § 1598a Abs. 2 
und Abs. 4 und § 1600e Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, Nr. 12 sowie 13 findet die Beschwerde statt. 

(2) In den Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 
6 und 10 in Verfahren nach § 1598a Abs. 2 und Abs. 4 
und § 1600e Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie Nr. 12 findet die Rechtsbeschwerde statt, wenn 
sie  

1. das Beschwerdegericht in dem Beschluss oder 
2. auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung durch das 

Beschwerdegericht das Rechtsbeschwerdegericht 

zugelassen hat; § 543 Abs. 2 und § 544 gelten entspre-
chend. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt 
werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung 
des Rechts beruht. 

(3) ... 

(4) ... 
§ 640 Kindschaftssachen 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind in Kind-
schaftssachen mit Ausnahme der Verfahren nach 
§ 1600e Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzu-
wenden; die §§ 609, 611 Abs. 2, die §§ 612, 613, 615, 
616 Abs. 1 und die §§ 617, 618, 619 und 632 Abs. 4 
sind entsprechend anzuwenden. 
 

(2) Kindschaftssachen sind Verfahren, welche zum 
Gegenstand haben  

1. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
eines Eltern-Kindes-Verhältnisses; hierunter fällt 
auch die Feststellung der Wirksamkeit oder Un-
wirksamkeit einer Anerkennung der Vaterschaft, 

2. die Anfechtung der Vaterschaft oder 
 
 

3. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
der elterlichen Sorge der einen Partei für die andere. 

§ 640 Kindschaftssachen 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind in Kind-
schaftssachen mit Ausnahme der Verfahren nach 
§ 1598a Abs. 2 und Abs. 4 und § 1600e Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden; die §§ 609, 
611 Abs. 2, die §§ 612, 613, 615, 616 Abs. 1 und die 
§§ 617, 618, 619 und 632 Abs. 4 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Kindschaftssachen sind Verfahren, welche zum 
Gegenstand haben  

1. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
eines Eltern-Kindes-Verhältnisses; hierunter fällt 
auch die Feststellung der Wirksamkeit oder Un-
wirksamkeit einer Anerkennung der Vaterschaft, 

2. die Ersetzung der Einwilligung in eine genetische 
Abstammungsuntersuchung und die Anordnung der 
Duldung einer Probeentnahme, 

3. die Einsicht in ein Abstammungsgutachten oder die 
Aushändigung einer Abschrift, 

4. die Anfechtung der Vaterschaft oder 
5. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 

der elterlichen Sorge der einen Partei für die andere. 



§ 640d Einschränkung des Untersuchungsgrundsat-
zes 
Ist die Vaterschaft angefochten, so kann das Gericht 
gegen den Widerspruch des Anfechtenden Tatsachen, 
die von den Parteien nicht vorgebracht sind, nur inso-
weit berücksichtigen, als sie geeignet sind, der Anfech-
tung entgegengesetzt zu werden. 

§ 640d Einschränkung des Untersuchungsgrundsat-
zes; Beteiligung des Jugendamts  
(1) Ist die Vaterschaft angefochten, so kann das Gericht 
gegen den Widerspruch des Anfechtenden Tatsachen, 
die von den Parteien nicht vorgebracht sind, nur inso-
weit berücksichtigen, als sie geeignet sind, der Anfech-
tung entgegengesetzt zu werden.  

(2) Das Gericht hört das Jugendamt vor einer Entschei-
dung im Fall der Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs an. Dem Jugendamt sind 
alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen, 
zu denen es nach dieser Vorschrift zu hören ist. 

§ 641i Restitutionsklage 
(1) Die Restitutionsklage gegen ein rechtskräftiges 
Urteil, in dem über die Vaterschaft entschieden ist, 
findet außer in den Fällen des § 580 statt, wenn die 
Partei ein neues Gutachten über die Vaterschaft vor-
legt, das allein oder in Verbindung mit den in dem 
früheren Verfahren erhobenen Beweisen eine andere 
Entscheidung herbeigeführt haben würde. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

§ 641i Restitutionsklage 
(1) Die Restitutionsklage gegen ein rechtskräftiges 
Urteil, in dem über die Abstammung entschieden ist, 
findet außer in den Fällen des § 580 statt, wenn die 
Partei ein neues Gutachten über die Abstammung vor-
legt, das allein oder in Verbindung mit den in dem 
früheren Verfahren erhobenen Beweisen eine andere 
Entscheidung herbeigeführt haben würde. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 
Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

§ 49a  
(1) ...  

(2) ... 

 
 
 
 
 
 

(3) ... 

§ 49a  
(1) ...  

(2) ... 

(2a) Das Familiengericht kann vor einer Entscheidung 
über die Ersetzung der Einwilligung in eine genetische 
Abstammungsuntersuchung eines minderjährigen Kin-
des und die Anordnung der Duldung einer Probeent-
nahme (§ 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
das Jugendamt anhören. 

(3) ... 
 § 56 

(1) Vor einer Entscheidung über die Ersetzung der 
Einwilligung in eine genetische Abstammungsuntersu-
chung und die Anordnung der Duldung der Probeent-
nahme (§ 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
soll das Familiengericht beide Elternteile und ein Kind, 
das das 14. Lebensjahr vollendet hat, persönlich anhö-
ren. Ein jüngeres Kind kann das Familiengericht per-
sönlich anhören. 

(2) Entscheidungen des Familiengerichts in Verfahren 
nach § 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
werden erst mit der Rechtskraft wirksam. 

(3) Gegen Entscheidungen nach § 1598a Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs steht den in § 1598a Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Personen die 
Beschwerde zu. 

(4) Die Vollstreckung eines durch rechtskräftige Ent-
scheidung oder gerichtlichen Vergleich titulierten An-
spruchs nach § 1598a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
auf Duldung einer nach den anerkannten Grundsätzen 
der Wissenschaft durchgeführten Probeentnahme, ins-
besondere die Entnahme einer Speichel- oder Blutpro-
be, ist ausgeschlossen, wenn die Art der Probeentnah-
me der zu untersuchenden Person nicht zugemutet 



werden kann. Über die Rechtmäßigkeit einer Verwei-
gerung entscheidet das Gericht, das die Entscheidung 
erlassen hat, nach Anhörung der Parteien durch Be-
schluss. Bei wiederholter unberechtigter Verweigerung 
der Untersuchung kann auch unmittelbarer Zwang 
angewendet, insbesondere die zwangsweise Vorfüh-
rung zur Untersuchung angeordnet werden. § 33 bleibt 
unberührt. 

Änderung der Kostenordnung 
§ 94 Einzelne Verrichtungen des Vormundschafts-
gerichts und des Familiengerichts 
(1) Die volle Gebühr wird erhoben  

1. für Entscheidungen über den Unterhalt eines Kindes 
nach § 1612 des Bürgerlichen Gesetzbuches; 

2. für die Tätigkeit im Falle der Heirat eines Eltern-
teils, der das Vermögen seines Kindes verwaltet; 

3. für die in § 1632 Abs. 4, § 1640 Abs. 3 und den 
§§ 1666 bis 1667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vorgesehenen Entscheidungen und Anordnungen; 

4. für die Übertragung der elterlichen Sorge oder ihrer 
Ausübung, für die Übertragung des Rechts, für die 
Person oder das Vermögen des Kindes zu sorgen, 
sowie für Entscheidungen nach §§ 1684 bis 1686 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

5. für die Übertragung der Entscheidungsbefugnis in 
den persönlichen und vermögensrechtlichen Ange-
legenheiten des Kindes und für die Einschränkung 
oder Ausschließung der Entscheidungsbefugnis in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens oder über 
den Umgang; 

6. für die Anordnung auf Herausgabe des Kindes an 
die Eltern oder einen Elternteil und für die Bestim-
mung des Umgangs mit dem Kinde auf Antrag eines 
Elternteils nach § 1632 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs; 

7. für Verfahren über die Feststellung oder Anfechtung 
der Vaterschaft nach § 1600e Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs; 

 
 
 
 
 
 
 
8. für die Ersetzung der Zustimmung des gesetzlichen 

Vertreters zur Bestätigung der Ehe (§ 1315 Abs. 1 
Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); für die Er-
setzung der Zustimmung eines Vormundes oder 
Pflegers wird eine Gebühr nicht erhoben. 

9. (weggefallen) 

(2) ... 

(3) ...  

§ 94 Einzelne Verrichtungen des Vormundschafts-
gerichts und des Familiengerichts 
(1) Die volle Gebühr wird erhoben  

1. für Entscheidungen über den Unterhalt eines Kindes 
nach § 1612 des Bürgerlichen Gesetzbuches; 

2. für die Tätigkeit im Falle der Heirat eines Eltern-
teils, der das Vermögen seines Kindes verwaltet; 

3. für die in § 1632 Abs. 4, § 1640 Abs. 3 und den 
§§ 1666 bis 1667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vorgesehenen Entscheidungen und Anordnungen; 

4. für die Übertragung der elterlichen Sorge oder ihrer 
Ausübung, für die Übertragung des Rechts, für die 
Person oder das Vermögen des Kindes zu sorgen, 
sowie für Entscheidungen nach §§ 1684 bis 1686 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

5. für die Übertragung der Entscheidungsbefugnis in 
den persönlichen und vermögensrechtlichen Ange-
legenheiten des Kindes und für die Einschränkung 
oder Ausschließung der Entscheidungsbefugnis in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens oder über 
den Umgang; 

6. für die Anordnung auf Herausgabe des Kindes an 
die Eltern oder einen Elternteil und für die Bestim-
mung des Umgangs mit dem Kinde auf Antrag eines 
Elternteils nach § 1632 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs; 

7. für Verfahren über die Ersetzung der Einwilligung 
in eine genetische Abstammungsuntersuchung ein-
schließlich der Anordnung der Duldung einer Pro-
beentnahme nach § 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs für Verfahren über die Einsicht in ein 
Abstammungsgutachten oder die Aushändigung ei-
ner Abschrift nach § 1598a Abs. 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie für Verfahren über die Feststel-
lung oder Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

8. für die Ersetzung der Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters zur Bestätigung der Ehe (§ 1315 Abs. 1 
Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); für die Er-
setzung der Zustimmung eines Vormundes oder 
Pflegers wird eine Gebühr nicht erhoben. 

9. (weggefallen) 

(2) ... 

(3) ... 



 
Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

 Art. 229 Weitere Überleitungsvorschriften 

§ [15] Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Er-
gänzung des Rechts zur Anfechtung der Vaterschaft 
vom … [einzusetzen: Ausfertigungsdatum dieses 
Gesetzes]  
Im Fall der Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 5 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs beginnt die Frist für die 
Anfechtung gemäß § 1600b Abs. 1a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs nicht vor dem … [einsetzen: Tag des 
Inkrafttretens nach Artikel 3]. 

 § 17 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Klärung 
der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsver-
fahren 
Ist eine Klage auf Anfechtung der Vaterschaft wegen 
Fristablaufs rechtskräftig abgewiesen worden, so ist 
eine Restitutionsklage nach § 641i der Zivilprozessord-
nung auch dann nicht statthaft, wenn ein nach § 1598a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung des Ge-
setzes zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom 
Anfechtungsverfahren vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] eingeholtes Abstammungs-
gutachten die Abstammung widerlegt. 

 
 


